
n - &'04'3 der Beiüagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. GcsetzgebunBSperiode 

Nf. lJOt31J 

1989 -07- 0 3 

der Abgeordneten Auer 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Zeugengebühren 

Nach § 3 Abs.1 Z.2 des Gebührenanspruchsgesetzes haben Zeugen 

Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis im Ausmaß des 

tatsächlich entgangenen Verdienstes bzw. des tatsächlich ent

gangenen Einkommens. Im Fall, daß der Zeuge zwar die Tatsache 

eines Anspruchs, nicht aber dessen Höhe bescheinigen kann, so 

gebührt ihm gern. § 18 Gebührenanspruchsgesetz eine Ent

sChädigung für 52 SChilling für jede, wenn auch nur begonnene 

Stunde, für die ihm eine Entschädigung für Zeitversäumnis zu

steht. 

Da gerade bei selbständig Erwerbstätigen in der Regel zwar die 

Tatsache des entgangenen Gewinns, nicht jedoch dessen Höhe de

tailliert nachgewiesen werden kann, trifft gerade für diese 

Personen die Regelung des § 18 Abs. 2 Gebührenanspruchsgesetz 

zu. Eine Entschädigung von 52 Schilling entspricht jedoch nicht 

einmal der Höhe des Stundenlohnes eines Hilfsarbeiters. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten dah~r an den Bundes

minister für Justiz nachstehende 

A n fra g e 

1. Sind Sie bereit, den "Einheitssatz" der Entschädigung für 

Zeitversäumnis gern. § 18 Abs.2 Gebührenanspruchsgesetz 

zeitgemäß anzuheben? 

2. Wenn ja, auf welche Höhe? 

3. Wann kann mit einer derartigen Änderung g·ere.chn,lt werden? 
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